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8 Stromkreisverteiler 

(1) Für Stromkreisverteiler gelten DIN VDE 0603-1, DIN EN 60439-3 (VDE 0660-504) und 

DIN 43871. Für Stromkreisverteiler in Wohngebäuden gilt außerdem DIN 18015-2. 

(2) Leitungsschutzschalter im Stromkreisverteiler müssen gemäß DIN EN 60898-1 (VDE 

0641-11) ein Bemessungsschaltvermögen von mindestens 6 kA haben und den Anforderun-

gen der Energiebegrenzungsklasse 3 nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) entsprechen. 

(3) Wechselstromkreise ordnet der Errichter den Außenleitern so zu, dass sich eine mög-

lichst gleichmäßige Aufteilung der Leistung ergibt. 

(4) Bei Aufteilung von Stromkreisen ist die Zuordnung von Anschlussstellen für Verbrauchs-

geräte zu einem Stromkreis so vorzunehmen, dass durch das automatische Abschalten der 

diesem Stromkreis zugeordneten Schutzeinrichtung (z. B. Leitungsschutzschalter, Fehler-

strom-Schutzschalter) im Fehlerfall oder bei notwendiger manueller Abschaltung nur ein Teil 

der Kundenanlage abgeschaltet wird. Hiermit wird die größtmögliche Verfügbarkeit der e-

lektrischen Anlage für den Anschlussnutzer erreicht. 

 

9 Steuerung und Datenübertragung 

(1) Wenn Messeinrichtungen und/oder Verbrauchsgeräte zentral gesteuert werden sollen, 

stimmt der Planer oder der Errichter den Aufbau der Steuerung mit dem Netzbetreiber ab. 

(2) Den Aufbau von Datenübertragungsstrecken zur Übermittlung von Zählimpulsen und/ 

oder Abrechnungsdaten stimmt der Planer oder der Errichter mit dem Netzbetreiber ab. 

(3) Bei Kundenanlagen mit einem voraussichtlichen Jahresenergiebedarf >100.000 kWh 

sorgt der Anschlussnutzer in unmittelbarer Nähe des Zählerplatzes für die Bereitstellung ei-

nes durchwahlfähigen, analogen und betriebsbereiten Telekommunikations-Endgerätean-

schluss (TAE N). 

 

10  Elektrische Verbrauchsgeräte 

10.1 Allgemeines 

(1) Elektrische Verbrauchsgeräte und Anlagen dürfen nach dem Gesetz über die elektro-

magnetische Verträglichkeit (EMVG) keine störenden Einflüsse auf andere Kundenanlagen 

sowie auf das Verteilungsnetz und auf Anlagen des Netzbetreibers ausüben. 
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(2) Im Allgemeinen gilt Absatz 1 als erfüllt, wenn die Verbrauchsgeräte und Anlagen die ein-

schlägigen Normen, Vorschriften und Richtlinien der Europäischen Union erfüllen und insbe-

sondere die Grenzwerte der Normenreihe DIN EN 61000-3-x (DIN VDE 0838-x) einhalten. 

(3) Für Verbrauchsgeräte, welche die Grenzwerte der Norm bzw. des Abschnittes 10.2 nicht 

einhalten, holt deren Betreiber für den Anschluss und den Betrieb eine Einzelzustimmung 

des Netzbetreibers ein. Diese kann entfallen, wenn durch das positive Ergebnis einer Unter-

suchung11 sichergestellt wurde, dass die Geräte am vorgesehenen Netzanschlusspunkt keine 

störenden Rückwirkungen auf das Verteilungsnetz oder andere Kundenanlagen verursachen. 

(4) Darüber hinaus ergreift der Betreiber dann Maßnahmen zur Begrenzung der Rückwir-

kungen auf ein nicht störendes Maß, wenn aufgrund einer Häufung von Geräten in einer 

Kundenanlage störende Rückwirkungen auf andere Kundenanlagen zu erwarten sind. 

(5) Elektrische Verbrauchsgeräte und Anlagen müssen eine ausreichende Störfestigkeit ge-

genüber den in den Verteilungsnetzen üblichen Störgrößen, wie z. B. Spannungseinbrüchen, 

Überspannungen, Oberschwingungen, aufweisen. 

10.2 Anschluss 

10.2.1 Entladungslampen 

(1) Entladungslampen dürfen je Kundenanlage bis zu einer Gesamtleistung von 250 W je 

Außenleiter unkompensiert angeschlossen werden. Für größere Lampenleistungen muss der 

Verschiebungsfaktor cos ϕ1 
12 durch Kompensation zwischen 0,9 kapazitiv und 0,9 induktiv 

liegen. Bis zu der in Absatz 2 angegebenen Leistungsgrenze werden bezüglich der Art der 

Kompensation keine Vorgaben gemacht. 

(2) Um den Betrieb von Tonfrequenz-Rundsteueranlagen nicht unzulässig zu beeinträchti-

gen, ist ab einer Leistung der Beleuchtungsanlage von 5 kVA pro Kundenanlage eine der fol-

genden Schaltungen vorzusehen: 

– die Duo-Schaltung  

– eine Schaltung von Einzellampen in Gruppen, die je zur Hälfte mit gleichmäßig auf 
die Außenleiter aufgeteilten kapazitiven und induktiven Vorschaltgeräten betrieben 
werden 

– elektronische Vorschaltgeräte (EVG), so dass für den Lampenstrom der cos ϕ1 ≈ 1 ist 

                                           
11  Für diese Untersuchung werden je nach Erfordernis herangezogen: 
 – die einschlägigen Normen, vor allem DIN EN 61000-3-x (DIN VDE 0838-x) und/oder 
 – die „Technischen Regeln zur Beurteilung von Netzrückwirkungen“, herausgegeben vom VDN und/oder 
 – die Hinweise in der Gebrauchsanweisung des anzuschließenden Gerätes. 
12  cos ϕ1 ist der Verschiebungsfaktor der 50-Hz-Grundschwingung, siehe „Elektrische Leistung – korrekte Begrif-

fe“, herausgegeben vom VDEW. 
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– Kompensation durch eine zentrale Kompensationsanlage des Betreibers, die gegen 
Rundsteuersignale genügend gesperrt oder verdrosselt ist.  

 

Alle anderen Schaltungen erfordern dann eine Rückfrage beim Netzbetreiber, wenn dieser 

eine Tonfrequenz-Rundsteueranlage mit einer höheren Frequenz als 300 Hz betreibt. 

10.2.2 Motoren 

(1) Durch den Anlauf von Motoren dürfen keine störenden Spannungsänderungen im Netz 

verursacht werden. Folgende Scheinleistungs-Grenzwerte dürfen bei gelegentlich (zweimal 

täglich) anlaufenden Motoren nicht überschritten werden: 

–  Wechselstrommotoren mit einer Scheinleistung von nicht mehr als 1,7 kVA oder 

– Drehstrommotoren mit einer Scheinleistung von nicht mehr als 5,2 kVA oder 

– bei höheren Scheinleistungen Motoren mit einem Anlaufstrom von nicht mehr als  
60A 13 

 

(2) Bei Motoren mit gelegentlichem Anlauf und mit höheren Anzugsströmen als 60 A verein-

bart der Planer oder Errichter mit dem Netzbetreiber die notwendigen Maßnahmen zur Ver-

meidung störender Spannungsänderungen, sofern nicht durch eine Untersuchung gemäß 

Abschnitt 10.1 Abs. 3 eine Unbedenklichkeit bezüglich möglicher störender Netzrückwirkun-

gen nachgewiesen wurde. 

(3) Bei Motoren, die störende Netzrückwirkungen durch schweren Anlauf, häufiges Schalten 

oder schwankende Stromaufnahme verursachen können, z. B. Aufzüge, Sägegatter und Cut-

ter mit einem Anlaufstrom von mehr als 30 A, vereinbart der Planer oder Errichter mit dem 

Netzbetreiber die für die Reduzierung der Netzrückwirkungen14 notwendigen Maßnahmen. 

10.2.3 Elektrowärmegeräte 

Stromkreise für Elektrowärmegeräte mit einer Bemessungsleistung von mehr als 4,6 kW, 

z.B. Elektroherde, Durchlauferhitzer oder Warmwasserspeicher, werden vom Planer oder Er-

richter als Drehstromkreise ausgelegt. 

10.2.4 Geräte zur Heizung oder Klimatisierung, einschließlich Wärmepumpen 

(1) Geräte zur Heizung oder Klimatisierung mit einer Bemessungsleistung von mehr als 4,6 

kW werden für Drehstromanschluss ausgelegt. Für Antriebe in Geräten zur Heizung oder 

Klimatisierung gelten die Bedingungen nach Abschnitt 10.2.2. 

                                           
13  Anlaufströme werden als Effektivwerte von Strom-Halbperioden angegeben. 
14  Siehe DIN EN 61000-3-3 (DIN VDE 0838-3) sowie die „Technischen Regeln zur Beurteilung von Netzrückwir-

kungen“, herausgegeben vom VDN. 
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(2) Wärmepumpen sind vom Errichter mit einer Einrichtung zu versehen, welche die Anzahl 

der Einschaltungen pro Stunde begrenzt. Wärmepumpen mit einphasigem Anschluss dürfen 

bei Anlaufströmen bis 18 A maximal sechsmal und bei Anlaufströmen bis 24 A maximal 

dreimal pro Stunde eingeschaltet werden. Wärmepumpen mit Drehstromanschluss und An-

laufströmen bis 30 A dürfen maximal sechsmal, die mit Anlaufströmen bis 40 A maximal 

dreimal pro Stunde eingeschaltet werden. 

(3) Der Netzbetreiber kann den Betrieb von Geräten zur Heizung oder Klimatisierung von 

der Installation einer Steuerungs- bzw. Regelungseinrichtung abhängig machen. Diese er-

möglicht einerseits eine Anpassung der Leistungsinanspruchnahme an die Belastungsver-

hältnisse im Verteilungsnetz und andererseits den direkten Eingriff durch eine zentrale 

Steuereinrichtung des Netzbetreibers. Bei Wärmespeicheranlagen sieht der Planer oder der 

Errichter gemäß den Vorgaben des Netzbetreibers eine Aufladesteuerung nach DIN 44574 

vor. 

(4) Der Errichter bringt für die Steuerung von Geräten zur Heizung oder Klimatisierung 

durch eine zentrale Steuereinrichtung des Netzbetreibers eine plombierbare Schalteinrich-

tung (z. B. ein Schütz) nach dessen Angaben an. 

(5) Der Errichter schließt Geräte zur Heizung oder Klimatisierung, deren Betrieb zeitlich ein-

geschränkt werden kann, fest an. 

10.2.5 Schweißgeräte 

(1) Der Betreiber von Schweißgeräten mit einer Bemessungsleistung von mehr als 2 kVA, 

die störende Netzrückwirkungen verursachen können, vereinbart vor deren Anschluss mit 

dem Netzbetreiber geeignete Maßnahmen, so dass im Betrieb Störungen anderer Kunden 

oder Störungen im Verteilungsnetz ausgeschlossen sind. Diese Geräte sollen den Neutrallei-

ter nicht und die Außenleiter möglichst gleichmäßig belasten. 

(2) Der Verschiebungsfaktor cos ϕ1

15
 sollte mindestens 0,7 induktiv betragen. 

10.2.6 Röntgengeräte, Tomographen u.ä 

(1) Röntgengeräte, Tomographen und ähnliche medizinische Geräte mit einer Bemessungs-

leistung über 1,7 kVA bei Wechselstrom- und 5 kVA bei Drehstromanschluss dürfen dann 

angeschlossen werden, wenn die Kurzschlussleistung des Netzes am Hausanschlusskasten 

wenigstens das 50fache der Geräte-Bemessungsleistung beträgt16. 

                                           
15  cos ϕ1 ist der Verschiebungsfaktor  der 50-Hz-Grundschwingung, siehe „Elektrische Leistung – korrekte Begrif-

fe“, herausgegeben vom VDEW. 
16  Über die Netzkurzschlussleistung am Hausanschlusskasten erteilt der Netzbetreiber Auskunft. 
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(2) Bei einer geringeren Netzkurzschlussleistung stimmt der Planer oder Errichter die An-

schlussmöglichkeit mit dem Netzbetreiber ab. 

10.2.7 Geräte mit Anschnittsteuerung, Gleichrichtung oder Schwingungs-

paketsteuerung 

(1) Auch bei getrennter Anordnung von Steuerungseinrichtung und Verbrauchsgerät ist die 

Steuerungseinrichtung als Bestandteil des gesteuerten elektrischen Verbrauchsgerätes zu 

betrachten. 

(2) Die in den Normen DIN EN 61000-3 Teile 2 und 3 (DIN VDE 0838 Teile 2 und 3) festge-

legten Grenzen für Verbrauchsgeräte mit Schwingungspaketsteuerung sind auch für elektri-

sche Verbrauchsgeräte mit elektromechanischen Steuergeräten maßgebend, z. B. Kochstel-

len oder Backöfen mit Bimetallschaltern. 

(3) Bei Anwendung der symmetrischen Anschnittsteuerung ist die Anschlussleistung von 

Glühlampen auf 1,7 kW je Außenleiter, die von Entladungslampen mit induktivem Vor-

schaltgerät sowie die von Motoren auf 3,4 kVA je Außenleiter begrenzt. 

(4) Bei Wärmegeräten darf die unsymmetrische Gleichrichtung bis zu einer maximalen An-

schlussleistung von 100 W und die symmetrische Anschnittsteuerung bis zu einer maxima-

len Anschlussleistung von 200 W angewandt werden. Bei Wärmegeräten sind außerdem An-

schnittsteuerungen erlaubt, die nur beim Einschalten wirksam sind, um die Einschaltströme 

in ihrer Höhe zu begrenzen. 

(5) Dreiphasig angeschlossene Kopiergeräte mit einphasiger Trommelheizung sind bis zu ei-

ner Anschlussleistung von 4 kVA, bei dreiphasiger Trommelheizung bis zu einer Anschluss-

leistung von 7 kVA zugelassen. 

10.3 Betrieb 

10.3.1 Allgemeines 

Wenn durch Absinken, Unterbrechen, Ausbleiben oder Wiederkehren der Spannung Schäden 

in der Kundenanlage verursacht werden können, obliegt es dem Betreiber dieser Anlage, 

Maßnahmen zu deren Verhütung nach DIN VDE 0100-450 zu treffen. 

10.3.2 Spannungs- oder frequenzempfindliche Betriebsmittel 

Wenn bei spannungs- oder frequenzempfindlichen Betriebsmitteln, wie z.B. Datenverarbei-

tungsgeräten, erhöhte Anforderungen an die Qualität der Spannung und der Frequenz ge-

stellt werden, obliegt es dem Betreiber, die hierfür erforderlichen Maßnahmen, z.B. durch 

Einsatz einer unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlage (USV-Anlage), zu treffen. 
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10.3.3 Blindleistungs-Kompensationseinrichtungen 

(1) Einrichtungen zur Blindleistungskompensation werden entweder zusammen mit den 

Verbrauchsgeräten zu- bzw. abgeschaltet oder über Regeleinrichtungen betrieben. 

(2) Der Betreiber stimmt Notwendigkeit und Art der Verdrosselung mit dem Netzbetreiber 

ab. 

10.3.4 Tonfrequenz-Rundsteueranlagen 

(1) Elektrische Anlagen hinter dem Netzanschluss werden so geplant und betrieben, dass sie 

den Betrieb von Tonfrequenz-Rundsteueranlagen nicht stören. Treten dennoch Störungen 

auf, so sorgt der Betreiber der störenden elektrischen Anlage, in Abstimmung mit dem 

Netzbetreiber, für geeignete Abhilfemaßnahmen17. 

(2) Bilden Kondensatoren in Kundenanlagen in Verbindung mit vorgeschalteten Induktivitä-

ten (Transformatoren, Drosseln) einen Reihenresonanzkreis, muss dessen Resonanzfrequenz 

in ausreichendem Abstand zu der vom Netzbetreiber verwendeten Rundsteuerfrequenz lie-

gen. 

(3) Werden Verbrauchsgeräte ohne ausreichende Störfestigkeit nach DIN VDE 0839 in elekt-

rischen Anlagen hinter dem Netzanschluss durch Tonfrequenz-Rundsteuerung beeinträch-

tigt, obliegt es dem Betreiber dieser Verbrauchsgeräte, dafür zu sorgen, dass z.B. durch 

Einbau geeigneter technischer Mittel die Beeinträchtigung vermieden wird. 

10.3.5 Einrichtungen zur Telekommunikation über das Niederspannungsnetz 

(1) Das Netz des Netzbetreibers darf nicht ohne dessen Zustimmung für Telekommunikati-

onszwecke benutzt werden. 

(2) Benutzt der Betreiber von Telekommunikationseinrichtungen seine eigenen elektrischen 

Anlagen für Telekommunikationszwecke, so sorgt er dafür, dass störende Einflüsse auf an-

dere Kundenanlagen, Versorgungsanlagen des Netzbetreibers und Telekommunikationsanla-

gen des Netzbetreibers und Dritter vermieden werden.  

(3) Es obliegt dem Betreiber von Telekommunikationseinrichtungen, für das Fernhalten von 

Signalen, die seine Telekommunikationseinrichtungen störend beeinflussen, selbst zu sor-

gen. 

(4) Die in Kundenanlagen betriebenen Geräte dürfen die Telekommunikationseinrichtungen 

des Netzbetreibers bzw. anderer Kundenanlagen nicht unzulässig beeinträchtigen. 

 


